
Anlage 6 zu GD 447/24 Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Örlinger Feld", Stadtteil Neustadt 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden folgende Äußerungen vor-
gebracht: 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Äußerungen eingegangen. 

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der Satzung der örtlichen Bau-
vorschriften gehört: 

- Deutsche Post AG
- Deutsche Telekom
- Kath. Gesamtkirchenpflege
- Nachbarschaftsverband Ulm
- Polizeipräsidium Ulm
- Regierungspräsidium Tübingen- Referat 21 Raumordnung
- Regierungspräsidium Stuttgart- Landesamt für Denkmalpflege
- Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9 Landesamt für Geologie
- Regierungspräsidium Tübingen- Referat 47.2
- Regionalverband Donau-Iller
- SWU Ulm/Neu Ulm GmbH
- SUB /V Umweltrecht u. Gewerbeaufsicht
- LI / V  Forst- und Landwirtschaft
- Vodafone
- LRA Alb-Donau-Kreis - FB Landwirtschaft

Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden keine Äuße-
rungen bzw. Äußerungen ohne Einwände zur Planung vorgebracht. 

- Deutsche Post (keine Stellungnahme)
- Kath. Gesamtkirchenpflege (keine Stellungnahme)
- Nachbarschaftsverband Ulm (keine Stellungnahme)
- Vodafone GmbH (keine Stellungnahme)
- Landratsamt Alb-Donau (keine Stellungnahme)
- IHK Ulm, Schreiben vom 05.01.2023
- Netze BW, Schreiben vom 07.12.2022
- Regionalverband Donau-Iller, Schreiben vom 02.12.2023
- Deutsche Telekom, Schreiben vom 15.12.2022
- Terranets BW, Schreiben vom 14.12.2022
- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH, Schreiben vom 23.01.2023
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Von den folgenden 10 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellung-
nahmen mit Anregungen und Hinweisen zum Bebauungsplanverfahren vorgebracht: 

Stellungnahmen Behörden / TÖB Stellungnahmen der Verwaltung 

Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 15.12.2022, 
(Anlage 6.1) 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien als von 
der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, 
übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstel-
lungnahme der Träger öffentlicher Belange zum 
o.g. Verfahren:
Gegen die Neuaufstellung des o. g. Bebauungs-
plan bestehen bei Beachtung und Einhaltung der
nachfolgenden Bedingungen/Auflagen und Hin-
weise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernun-
ternehmen keine Bedenken. Durch das Vorha-
ben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit
des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden
Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört wer-
den.
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung
der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase,
Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische
Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter
Bebauung führen können.

In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten 
Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit 
der Beeinflussung von Monitoren, medizini-
schen Untersuchungsgeräten und anderen auf 
magnetische Felder empfindlichen Geräten zu 
rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entspre-
chende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen 
die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
Emissionen sind erforderlichenfalls von der Ge-
meinde oder den einzelnen Bauherren auf ei-
gene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vor-
zusehen bzw. vorzunehmen. 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei 
zum Bahnbetriebsgelände hinzugestalten. Sie 
sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung 
ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbe-
triebnahme eine Blendung herausstellen, so 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 

Um eine mögliche Blendwirkung beurteilen 
zu können wurde durch das Büro Solwerk 
ein Blendgutachten erstellt. Das Gutachten 
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es ohne 
zusätzliche Blendschutzmaßnahmen zu 
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sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmun-
gen anzubringen. Es ist jederzeit zu gewährleis-
ten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswir-
kungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 
(z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeug-
führer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) ent-
stehen können und dass die Lärmemissionen 
des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionsef-
fekte erhöht werden.  

Die Deutsche Bahn AG sowie auf der Strecke ver-
kehrende Eisenbahnverkehrsunternehmen sind 
Staubeinwirkungen durch den hinsichtlich Eisen-
bahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch 
lnstandhaltungsmaßnahmen (z.B. Schleifrück-
stände beim Schienenschleifen) von allen Forde-
rungen freizustellen.  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leis-
tungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), 
die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, 
keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei 
den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahn-
verkehrsunternehmen geltend gemacht werden 
können. Bei mit 110 kV -Bahnstromleitungen 
überspannten Anlagen ist die DB bei allen witte-
rungsbedingten Ereignissen, z.B. Eisabfall von 
den Seilen der Hochspannungsleitung, von allen 
Forderungen freizustellen.  

Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld 
der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG frühzei-
tig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung 
ggf. Bedingungen zur sicheren Durchführung des 
Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind.  
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angren-
zer sowie im Rahmen einer Fachanhörung ge-
mäß Landesbauordnung Baden-Württemberg 
als auch für genehmigungsfreie Bauvorhaben, 
bei denen die Beteiligung direkt durch den Bau-
herrn zu erfolgen hat.  

einer unzulässigen Blendung im Bereich der 
Bahnstrecke kommt. Um diese Blendung 
auf ein zulässiges Maß zu reduzieren ist es 
entsprechen dem Gutachten notwendig, 
entlang der südlichen Einfriedung (Einfrie-
dung Entlang des Berliner Rings) bis zu einer 
Höhe von 2,0 m, einen entsprechenden 
Blendschutz anzubringen. Dieser kann über 
ein entsprechendes Mesh-Gewebe sowie 
alternativ auch über einen Bewuchs erfol-
gen. Der erforderliche Blendschutz wurde, 
wie im Gutachten vorgeschlagen in die 
textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan eingearbeitet, so dass beim Betrieb der 
Anlage von keinerlei unzulässigen Blendun-
gen ausgegangen werden kann. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 
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Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bau-
herrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichten-
den Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, 
der Bauausführung und dem Betrieb des Bau-
vorhabens abgeleitet werden können und sich 
auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, 
kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.  
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu 
gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem Ver-
fahren weiterhin zu beteiligen. 

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 

EBU, Schreiben vom 09.01.2023 
(Anlage 6.2) 

Abwasser und Gewässer (Abt 1 ):  
Der Mindestabstand von neu zu pflanzenden 
Bäumen zu öffentlichen Kanälen muss gemäß 
dem Regelwerk DWA-M 162 (Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle) 2,50 m betragen 
(Außenkante Rohr zur Achse des Baumes). Eine 
Unterschreitung des Mindestabstandes bis auf 
1,50 m darf nur in Ausnahmefällen nach Frei-
gabe durch die EBU erfolgen. In diesem Fall ist 
ein Wurzelschutz vorzusehen.  
Bei der Abwasserbeseitigung ist die Abwasser-
satzung der Stadt Ulm zu beachten. Danach sind 
u.a. Hausanschlussleitungen vom Gebäude bis
zum öffentlichen Kanal in der Straße als private
Leitungen zu planen, bauen und unterhalten.
Hausanschlussleitungen an den öffentlichen Ka-
nal sind im Zuge des Baugenehmigungsverfah-
rens zu beantragen. Bestandsunterlagen des öf-
fentlichen Kanals können bei den Entsorgungs-
Betrieben der Stadt Ulm angefordert werden.
Abfall und Stadtreinigung (Abt II):
1. Bau- und Abbruchabfälle, RC-Baustoffe
1.1 Vermeidung und Verwertung von Bau- und
Abbruchabfällen gem. LKreiWiG
Bei geplanten Erdbaumaßnahmen ist gemäß § 3,
Abs. 3 LKreiWiG darauf zu achten, dass ein Erd-
massenausgleich stattfindet. Dabei sollen die bei
der Baumaßnahme zu erwartenden anfallenden
Aushubmassen, vorausgesetzt einer bau- und
umwelttechnischen Eignung, vor Ort wiederver-
wendet werden. Ein Abwägungsausfall durch die
Nichtberücksichtigung des Erdmassenausgleichs

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und zur weiteren Planung an die 
Vorhabenträgerin weitergeleitet.  

Abwässer fallen bei der Überbauung der 
Fläche durch eine PV-Freiflächenanlage 
nicht an.  

Ein entsprechender Hinweis auf das LKrei-
WiG wird unter Ziffer 3 der Hinweise zum 
Bebauungsplan ergänzt. 



- 5 -

kann zu einer Rechtswidrigkeit des Bebauungs-
plans führen.  
Für nicht verwendbare Aushubmassen sind ent-
sprechende Entsorgungsmöglichkeiten einzu-
planen. Dazu ist gemäß§ 3, Abs. 4 LKreiWiG, bei 
verfahrenspflichtigen Bauvorhaben mit einem 
zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 Bo-
denaushub, verfahrenspflichtiqen Abbruchmaß-
nahmen oder als Teilabbruch umfassende ver-
fahrenspflichtige Baumaßnahmen, ein Abfall-
verwertungskonzept vorzulegen und durch die 
zuständige Abfallrechtsbehörde zu prüfen.  
Gemäß § 2, Abs. 4 LKreiWiG sind im Rahmen der 
Vorbildfunktion bei der Ausführung nicht uner-
heblicher Baumaßnahmen der öffentlichen 
Hand  
- die Bauleistungen so zu planen und auszu-

schreiben, dass geeignete und güteüber-
wachte RC-Baustoffe gleichberechtigt mit
Baustoffen angeboten werden, die auf Basis
des Einsatzes von Primärrohstoffen herge-
stellt wurden.

- vorrangig RC-Baustoffe, insbesondere als
Schüttmaterial, Tragschichtmaterial, Zu-
schlagstoff für RC-Beton, sowie für Verfüllun-
gen, Dämme und Wälle, einzusetzen.

Andernfalls sind die Gründe für eine Nichtbe-
rücksichtigung von RC-Baustoffen zu nennen.  

1.2 Getrenntsammel- und Verwertungspflicht 
gem. GewAbfV Gemäß § 8, Abs. 1 GewAbN sind 
Bau- und Abbruchabfälle (alle gem. AW 17 aus-
genommen Boden), die technische Machbar- 
und wirtschaftliche Zumutbarkeit vorausgesetzt, 
nach Stoffströmen getrennt zu sammeln und be-
fördern, sowie vorrangig der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung oder dem Recycling zuzu-
führen. 
Darüber hinaus ist gem. § 8, Abs. 3 GewAbN, bei 
Baumaßnahmen mit einem zu erwartenden Ab-
fallvolumen ab 10 m³, die getrennte Sammlung, 
Beförderung und Verwertung von Bauund Ab-
bruchabfällen dokumentationspflichtig.  

1.3 Andienungspflicht für nicht verwertbare Ab-
fälle  

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 
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Für nicht verwertbare Abfälle, insbesondere 
Baurestmassen aus dem Abbruch bestehender 
Gebäude, besteht die Überlassungspflicht an 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
nach § 17 KrWG, soweit die Zuordnungswerte 
DK 1 der Deponieverordnung (DepV) vorliegen. 
DK 1-Abfälle zur Entsorgung bzw. Beseitigung 
sind an der Deponie Donaustetten anzudienen.  
Fuhrpark und Betriebe (Abt IV):  
keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 

Eisenbahn Bundesamt, Schreiben vom 
14.12.2022, (Anlage 6.3) 

Ihr Schreiben ist am 02.12.2022 beim Eisen-
bahn-Bundesamt eingegangen und wird hier un-
ter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich 
danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange.  
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige 
Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanla-
gen und die Bahnstromfernleitungen (Eisen-
bahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. 
Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die 
zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. 
Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bun-
des berühren.  
Die beigefügten Planunterlagen sind nicht ganz 
eindeutig: Die südliche Begrenzung der geplan-
ten PV-Anlage wird als „Berliner Ring" bezeich-
net. Im Internetprogramm einer bekannten 
Suchmaschine wird die vermutete Stelle als 
„Kuhbergring" bezeichnet. Nach dem Verlauf 
der K 9915 müsste es sich um den Bereich süd-
westlich von Örlingen, Nähe Örlinger-Tal-Weg 
handeln. 

Sollte dies so sein, werden die Belange des Ei-
senbahn-Bundesamtes in der Planung ausrei-
chend berücksichtigt; es bestehen keine Beden-
ken. Eine Blendwirkung der Solarmodule gegen-
über den Triebfahrzeugführern ist zu vermei-
den.  
Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Rea-
lisierung der Planung weder die Substanz der  

Die Lage des Plangebiets ist, wie in der Be-
gründung dargelegt im Süden durch die K 
9915 (Berliner Ring) begrenzt. Zur besseren 
Orientierung ist die Lage des Plangebiets 
auch im Übersichtsplan zum Bebauungsplan 
gekennzeichnet. 

Die Lage des Plangebiets wurde richtig ver-
ortet. 
Um eine mögliche Blendwirkung beurteilen 
zu können wurde durch das Büro Solwerk 
ein Blendgutachten erstellt. Das Gutachten 
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es ohne 
zusätzliche Blendschutzmaßnahmen zu ei-
ner unzulässigen Blendung im Bereich der 
Bahnstrecke kommt. Um diese Blendung 
auf ein zulässiges Maß zu reduzieren ist es 
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(benachbarten) Eisenbahnbetriebsanlagen noch 
der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr ge-
fährdet wird.  
Sofern dies nicht ohnehin veranlasst, worden 
sein sollte, wird die Beteiligung der lnfrastruk-
turbetreiberin DB Netz AG als Trägerin öffentli-
cher Belange und als Grundstücksnachbarin 
über die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Gut-
schstraße 6 in 76137 Karlsruhe, empfohlen. 
Denn das Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die 
Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Be-
treiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. 

entsprechend dem Gutachten notwendig, 
entlang der südlichen Einfriedung (Einfrie-
dung Entlang des Berliner Rings) bis zu einer 
Höhe von 2,0 m, einen entsprechenden 
Blendschutz anzubringen. Dieser kann über 
ein entsprechendes Mesh-Gewebe sowie 
alternativ auch über einen Bewuchs erfol-
gen. Der erforderliche Blendschutz wurde, 
wie im Gutachten vorgeschlagen in die 
textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan eingearbeitet, so dass beim Betrieb der 
Anlage von keinerlei unzulässigen Blendun-
gen ausgegangen werden kann. 

Polizeipräsidium Ulm, Schreiben vom 
23.12.2022 
(Anlage 6.4) 

Aus verkehrlicher Sicht: 
Sofern sichergestellt ist, dass von den Anlagen-
teilen keine Blendungs-/ Spiegeleffekte in den 
öffentlichen Verkehrsraum hineinwirken, erhe-
ben wir keine Einwände.  
Auf ablenkende Werbetafeln etc. ist zu verzich-
ten, insbesondere sind Anbaubeschränkungen 
aus dem Straßengesetz BW und aus der StVO 
das Werbeverbot für Werbung außerhalb ge-
schlossener Ortschaften zu beachten. 

Aus kriminalpräventiver Sicht: 
Gegen die Errichtung der vorbenannten PV-An-
lage besteht aus kriminalpolizeilicher Sicht keine 
Einwände.  

Absicherung von PV-Anlagen auf Freiflächen 

Um eine mögliche Blendwirkung beurteilen 
zu können wurde durch das Büro Solwerk 
ein Blendgutachten erstellt. Das Gutachten 
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es ohne 
zusätzliche Blendschutzmaßnahmen zu ei-
ner unzulässigen Blendung im Bereich der 
Landesstraße Berliner Ring kommt. Um 
diese Blendung auf ein zulässiges Maß zu re-
duzieren ist es entsprechen dem Gutachten 
notwendig, entlang der südlichen Einfrie-
dung (Einfriedung Entlang des Berliner 
Rings) bis zu einer Höhe von 2,0 m, einen 
entsprechenden Blendschutz anzubringen. 
Dieser kann über ein entsprechendes Mesh-
Gewebe sowie alternativ auch über einen 
Bewuchs erfolgen. Der erforderliche Blend-
schutz wurde, wie im Gutachten vorgeschla-
gen in die textlichen Festsetzungen zum Be-
bauungsplan eingearbeitet, so dass beim 
Betrieb der Anlage von keinerlei unzulässi-
gen Blendungen ausgegangen werden kann. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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In der Vergangenheit waren solche Anlagen des 
Öfteren Ziel professionell durchgeführter Dieb-
stähle von Modulen. Um dem entgegenzuwir-
ken, wird ein Perimeter-Schutzkonzept empfoh-
len. 
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Poli-
zeipräsidiums Ulm ist gerne bereit, sie hierbei 
kostenlos und unverbindlich bzgl. eines individu-
ellen Sicherungskonzeptes zu beraten. 

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 

Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 
Schreiben vom 23.12.2022 
(Anlage 6.5) 

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungs-
verfahren des LGRB als Träger öffentlicher Be-
lange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologi-
sches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die 
darin getroffenen Aussagen im Verantwortungs-
bereich des gutachtenden Ingenieurbüros.  
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung voraus-
gesetzt, wird andernfalls die Übernahme der fol-
genden geotechnischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan empfohlen:  
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der 
am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-
tungsbereich von Löss, Lösslehm und Holozänen 
Abschwemmmassen, die die Gesteine der Unte-
ren Süßwassermolasse überlagern. Im tieferen 
Untergrund stehen vermutlich die Gesteine des 
Oberen Juras an.  
Mit einem oberflächennahen saisonalen 
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffi-
gen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehm-
erfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht 
auszuschließen.  
Sollte eine Versickerung der anfallenden Ober-
flächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaft-
lich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die 

Die Stellungnahme wird hinsichtlich eines 
evtl. notwendigen Versickerungsgutachtens 
zur Berücksichtigung bei der weiteren Pla-
nung an die Vorhabenträgerin weitergelei-
tet. 
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Erstellung eines entsprechenden hydrologi-
schen Versickerungsgutachtens empfohlen.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen 
bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates In-
genieurbüro empfohlen.  

Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht 
keine Hinweise oder Anregungen vorzutragen.  

Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeolo-
gischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungs-
verfahren des LGRB als Träger öffentlicher Be-
lange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt.  
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches 
Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder hyd-
rogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbe-
reich des gutachtenden Ingenieurbüros.  
Das Planungsvorhaben liegt nach Kenntnis des 
LGRB außerhalb von bestehenden oder geplan-
ten Wasserschutzgebieten oder sonstigen rele-
vanten Bereichen sensibler Grundwassernut-
zungen.  
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung 
des LGRB zu hydrogeologischen Themen statt.  

Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Berg-
baugebiet. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnisge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Nach den beim Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist 
das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künst-
lich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, 
Bunker, unterirdische Keller) betroffen.  

Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geo-
wissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhält-
nisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lqrb-bw.de) entnommen 
werden.  
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-
Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lqrb-bw.de/qeotourismus/geotope (An-
wendung LGRB-Mapserver GeotopKataster) ab-
gerufen werden kann. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Regierungspräsidium Stuttgart, Denkmal-
pflege, Schreiben vom 14.12.2022 
(Anlage 6.6) 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die 
Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Anregun-
gen oder Bedenken. 

2. Archäologische Denkmalpflege:
Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand 
keine Kulturdenkmale bekannt. Wir bitten Sie 
dennoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen 
der§§ 20 und 27 DSchG in die Planunterlagen 
aufzunehmen:  
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erd-
arbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß§ 20 DSchG um-
gehend einer Denkmalschutzbehörde (Landes-
amt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) 
oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische 
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdver-
färbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der angeführte Hinweis ist Bereits unter Zif-
fer 3.5 der Hinweise zum Bebauungsplan 
enthalten. 
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Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege, 
Tel. 07071/757-2429) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-
wiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 

Regierungspräsidium Stuttgart, Kampfmittel-
beseitigung, Schreiben vom 06.12.2022 
(Anlage 6.7) 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen 
und Bombardierungen, die während des 2. 
Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vor-
feld von jeglichen Bau (Planungs-)verfahren 
eine Gefahrenverdachtserforschung in Form ei-
ner Auswertung von Luftbildern der Alliierten 
durchzuführen.  
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind 
daher als potenzielle Kampfmittelverdachtsflä-
chen einzustufen. 

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 

Regierungspräsidium Tübingen, Raumord-
nung, Schreiben vom 11.01.2023 
(Anlage 6.8) 

Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 
Mit dem vorliegenden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan soll ein Sondergebiet für eine Pho-
tovoltaik-Freiflächen-Anlage mit einer Größe 
von ca. 5,53 ha verwirklicht werden. Das Plan-
gebiet im Örlinger Tal liegt im Regionalen Grün-
zug „Blautal-Ulm", so definiert im Entwurf der 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans der 
Region Donau-lller (PS B II 1 Z ( 4 ). 
Es handelt sich um ein in Aufstellung befindli-
ches Ziel der Raumordnung, welches in der 
kommunalen Abwägung zu berücksichtigen ist.  
Insbesondere die „siedlungsklimatische Funk-
tion" des Regionalen Grünzugs ist zu berück-
sichtigen, da dem Örlinger Tal eine wichtige 
Funktion zur Versorgung der Innenstadt von 
Ulm mit Frisch- und Kaltluft zukommt. Eine 

Die klimatischen Auswirkungen der geplan-
ten PV-Freiflächen wurde bereits im Rah-
men der Flächennutzungsplanänderung 
35.1 bewertet. Die Bewertung kam dabei zu 
dem Ergebnis, dass die Fläche in geringem 
Maße zur Kaltluftentstehung beiträgt. Di-
rekt über das Gebiet verläuft ein flächenhaf-
ter Kaltluftabfluss mit hohem Volumen in 
Richtung Südost. Der Kaltluftabfluss ist Teil 
des Kaltluftvolumenstromes aus dem Örlin-
ger Tal in Richtung der Innenstadt von Ulm. 
Die geplante Nutzung des Gebietes als Frei-
flächenphotovoltaikanlage hat jedoch auf-
grund Ihrer geringen Bauhöhe nur eine ge-
ringe Auswirkung auf die Mächtigkeit des 
Kaltluftvolumenstromes. Dies wird so in der 
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Auseinandersetzung mit diesem Belang ist im 
weiteren Verfahren notwendig.  

Es wird Bezug genommen auf die Stellung-
nahme des Regionalverbandes Donau-lller vom 
15.08.2022 im Rahmen der parallelen FNP-Än-
derung 35.1 des Nachbarschaftsverbands Ulm 
für den Planbereich. 
Dementsprechend werden keine weiteren Be-
denken oder Anregungen vorgetragen. Die Aus-
einandersetzung mit dem Belang „siedlungskli-
matische Funktion" hat im Umweltbericht zur 
FNP-Änderung stattgefunden.  
Die Ausführungen sind in der Begründung bzw. 
im Umweltbericht zum vorliegenden vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan zu ergänzen. 

Belange der Landwirtschaft 
Es wird auf ca. 5,6 ha landwirtschaftlicher Flä-
che die Erweiterung einer Freiflächensolaran-
lage geplant, so dass von den Planungen auf-
grund der zumindest befristeten Umwidmung, 
landwirtschaftliche Belange betroffen sind. Bei 
dem Standort handelt es sich um eine Fläche, 
die in der Digitalen Flurbilanz bislang als Grenz-
flur eingestuft wurde, wobei die Grenzflur Flä-
chen umfasst, die von geringerer agrarstruktu-
reller Bedeutung sind.  
Aufgrund des vergleichsweise noch moderaten 
Flächenumfangs, sowie dem Umstand, dass Flä-
chen der Vorrangfluren, wie sie im Gebiet der 
Stadt Ulm ebenfalls vorhanden sind, erhalten 
bleiben, können hier aus regional übergeordne-
ter landwirtschaftlich fachlicher Sicht die grund-
sätzlichen Bedenken gegenüber der Umwid-
mung landbauwürdiger Flächen zur Realisie-
rung von Freiflächen-PV-Anlagen zurückgestellt 
werden. 

Belange des Naturschutzes 
Es liegt noch keine spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung vor, sodass zum derzeitigen Stand 
der Planung nicht beurteilt werden kann, ob die 
Belange der höheren Naturschutzbehörde be-
rührt werden. 

Begründung zum Bebauungsplan entspre-
chend ergänzt. 

Die Begründung wird wie oben dargelegt 
um die Beurteilung hinsichtlich der Sied-
lungsklimatischen Funktion der Fläche ent-
sprechend ergänzt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
wurde zwischenzeitlich fertiggestellt und 
liegt den Planunterlagen zum Beschluss der 
öffentlichen Auslegung bei. Das Gutachten 
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass zur Ver-
meidung der Zugriffsverbote keine Maß-
nahmen notwendig sind. Trotzdem wird 
empfohlen, aus Vorsorgegründen 
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Belange des Klimaschutzes 
(1) Unter Berücksichtigung der internationalen,
europäischen und nationalen Klimaschutzziele
und -maßnahmen werden die Treibhaus-
gasemissionen in Baden-Württemberg gemäß §
4 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG
BW) im Vergleich zu den Gesamtemissionen
des Jahres 1990 zur Erreichung der Netto-Treib-
hausgasneutralität bis zum Jahr 2040 schritt-
weise verringert. Nach§ 4 S. 2 KSG BW erfolgt
bis zum Jahr 2030 eine Minderung mindestens
über den Zielwert 65 Prozent nach § 3 Absatz 1
Nummer 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes
hinaus.

(2) Gemäß dem Klimaschutzgrundsatz in § 5
Satz 1 KSG BW kommt bei der Verwirklichung
der Klimaschutzziele der Energieeinsparung,
der effizienten Bereitstellung, Umwandlung,
Nutzung und Speicherung von Energie sowie
dem Ausbau erneuerbarer Energien besondere
Bedeutung zu. Dies gilt gemäß§ 5 Satz 2 KSG
BW auch, wenn es sich im Einzelfall um geringe
Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt.
Dass es für das Erreichen der Klimaschutzziele
besonders auf die in § 5 Satz 1 KSG BW genann-
ten Maßnahmen ankommt, ergibt sich aus dem
Umstand, dass ca. 90 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen energiebedingt sind § 5 Satz 2
KSG BW trägt der Tatsache Rechnung, dass der
Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klima-
schutzziel verhältnismäßig klein sein kann. Die
Klimaschutzziele können nur erreicht werden,
wenn der Klimaschutz auf allen Ebenen enga-
giert, vorangetrieben und konkrete Maßnah-
men umgesetzt werden. Das KSG BW richtet
sich daher mit einer allgemeinen Verpflichtung
zum Klimaschutz an alle Bürgerinnen und Bür-
ger sowie mit besonderen Regelungen an das
Land, die Kommunen und die Wirtschaft.

(3) Gemäß§ 1 Absatz 3 Nummer 4 BNatSchG
kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung insbesondere durchzunehmende
Nutzung erneuerbarer Energien auch im

(Ansiedelung von Tieren durch Revierver-
schiebungen ab 2023  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Rahmen der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zur dauerhaften Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts eine besondere Bedeutung zu. Die 
Nutzung erneuerbarer Energien beinhaltet also 
einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit 
Naturgütern. Diese positive Wirkung des Klima-
schutzes für den Naturschutz ist im Rahmen ei-
ner gegebenenfalls notwendigen Abwägung 
zwischen beiden Belangen ebenfalls zu berück-
sichtigen.  

(4) Um die Klimaschutzziele nach § 4 KSG BW zu
erreichen, kommt es entsprechend des Zielsze-
narios aus dem Forschungsvorhaben „Energie- 
und Klimaschutzziele 2030" wesentlich darauf
an, dass zum einen im Vergleich zu 2010 bis
2030 rund 22 Prozent und bis 2050 noch rund
40 Prozent des Endenergieverbrauchs einge-
spart werden. Zum anderen ist entscheidend,
den Anteil der erneuerbaren Energien am End-
energieverbrauch bis 2030 auf 31 Prozent und
bis 2050 auf rund 80 Prozent auszubauen.

(5) Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare
Energien bedarf es entsprechend des Zielszena-
rios aus dem Forschungsvorhaben „Energie- 
und Klimaschutzziele 2030" einer Erhöhung des
Anteils an der Bruttostromerzeugung von 31,5
Prozent im Jahr 2019 auf 56 Prozent im Jahr
2030. Bezogen auf die Potenziale in Baden-
Württemberg kommt dabei dem Ausbau der
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen ne-
ben dem Ausbau der Windkraft eine Schlüssel-
rolle zu. Der Anteil an der Bruttostromerzeu-
gung soll entsprechend des Zielszenarios bis
zum Jahr 2030 auf 18 Prozent anwachsen. Die
installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik
wird im genannten Energieszenario für das Jahr
2030 in einer Größenordnung von rund 11.000
MW veranschlagt. Im Jahr 2019 betrug die in-
stallierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik
in Baden-Württemberg 6.270 MW.

(6) Legt man bei der Frage des Ausbaubedarfs
für die Stromerzeugung durch Photovoltaik das
Zielszenario zugrunde, so ist bis 2030 ein jährli-
cher Zubau von 400 bis 500 MW erforderlich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Großteil soll dabei durch Photovoltaikanla-
gen an Gebäuden erzeugt werden. Freiflächen-
anlagen spielen jedoch eine wichtige ergän-
zende Rolle. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) sieht als Standorte für Solarparks im We-
sentlichen Konversionsflächen und Seitenrand-
streifen entlang von Autobahnen und Schienen-
wegen vor. Mit der Freiflächenöffnungsverord-
nung (FFÖ-VO) hat BadenWürttemberg von 
der Länderöffnungsklausel auf Grundlage des 
Erneuerbare-Energien-Gesetz Gebrauch ge-
macht und Flächen für jährlich maximal 100 
MW PV-Freiflächenanlagen auf Acker- und 
Grünland in benachteiligten landwirtschaftli-
chen Gebieten geöffnet. 
Somit sollen unter Ausnutzung der sehr guten 
solaren Einstrahlungswerte in BadenWürttem-
berg große Freiflächenanlagen im innerdeut-
schen Wettbewerb wettbewerbsfähig gemacht 
werden und damit zum Erreichen der Klima-
schutzziele beitragen. Gleichzeitig soll eine 
übermäßige Beanspruchung von landwirt-
schaftlich oder naturschutzfachlich wertvollen 
Flächen verhindert werden. 

(7) Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt
sehr emissionsarm. Unter Berücksichtigung des
gesamten Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb,
Abbau) führt die Photovoltaiknutzung zu einer
Treibhausgasminderung in einer Größenord-
nung von rund 627 g C02-Äquivalent je erzeug-
ter Kilowattstunde Strom.

(8) Die Lücke zwischen der voraussichtlich in
Zukunft benötigten Strommenge und der mit
der heute installierten Leistung von Anlagen zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien er-
zielbaren Strommenge ist so groß, dass jede
neue Anlage benötigt wird, um diese Lücke zu
verkleinern. Dies gilt gerade auch mit Blick auf
die Zubauentwicklung der vergangenen Jahre.
Zusätzlich kommt es zum Erreichen der Klima-
schutzziele auf internationaler und nationaler
Ebene sowie auf Landesebene außerdem auch
darauf an, die Treibhausgasemissionen so früh
wie möglich zu vermindern, da die kumulierte
Menge der klimawirksamen Emissionen ent-
scheidend für die Erderwärmung ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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(9) Das beantragte Vorhaben trägt mit einer
Nennleistung von 3,8 MWp zum Erreichen der
Klimaschutzziele bei und sollte bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen genehmigt wer-
den.
Es wird gebeten, die Stabsstelle Energiewende,
Windenergie und Klimaschutz
(StEWK@rpt.bwl.de ) über das Ergebnis des
Verfahrens zeitnah zu informieren.

Die Stellungnahme wird zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Planung an die Vor-
habenträgerin weitergeleitet. 

SUB V, Immissionsschutz, Schreiben vom 
05.01.2023 
(Anlage 6.9) 

Sonnenlicht wird von der glatten Oberfläche 
der Module nicht nur absorbiert, sondern auch 
zu einem Teil reflektiert. Dadurch treten in der 
Nachbarschaft zum Teil Einwirkungen mit ho-
her Leuchtdichte auf, die mit> 105 cd/m2 eine 
Absolutblendung bei den Betroffenen auslösen 
können. Diese Form der physiologischen Blen-
dung kann im Extremfall zur vollständigen Re-
duzierung des Sehvermögens im gesamten 
Blickfeld führen. Reflexionen von Photovoltaik-
anlagen stellen Immissionen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 
BlmSchG) dar. 
Zur Sicherstellung der Anforderungen des Im-
missionsschutzgesetzes und der Verkehrssi-
cherheit ist die Erstellung eines Gutachtens 
über die Blendwirkung der Gesamtanlage erfor-
derlich. 

Um eine mögliche Blendwirkung beurteilen 
zu können wurde durch das Büro Solwerk 
ein Blendgutachten erstellt. Das Gutachten 
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es ohne 
zusätzliche Blendschutzmaßnahmen zu ei-
ner unzulässigen Blendung im Bereich der 
Bahnstrecke sowie der Landesstraße Berli-
ner Rings kommt. Um diese Blendung auf 
ein zulässiges Maß zu reduzieren ist es ent-
sprechen dem Gutachten notwendig, ent-
lang der südlichen Einfriedung (Einfriedung 
Entlang des Berliner Rings) bis zu einer Höhe 
von 2,0 m, einen entsprechenden Blend-
schutz anzubringen. Dieser kann über ein 
entsprechendes Mesh-Gewebe sowie alter-
nativ auch über einen Bewuchs erfolgen. 
Der erforderliche Blendschutz wurde, wie 
im Gutachten vorgeschlagen in die textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
eingearbeitet, so dass beim Betrieb der An-
lage von keinerlei unzulässigen Blendungen 
ausgegangen werden kann. 

SUB V, Schreiben vom 03.01.2023 
(Anlage 6.10) 

Altlasten 
Der Punkt 3.9 Altlasten in den Textlichen Fest-
setzungen/Hinweise kann ersatzlos gestrichen 
werden. Das Baufeld ist nicht im Bodenschutz- 
und Altlastenkataster erfasst. Außerdem sollte 
die Stadt Ulm und nicht das Landratsamt Alb-

Der Punkt Altlasten unter Ziffer 3.9 der Hin-
weis zum Bebauungsplan wird ersatzlos ge-
strichen. 
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Donau-Kreis bei Auffälligkeiten benachrichtigt 
werden. 

Bodenschutz 
Für die betroffene Fläche des Flurstücks 1170 
wurden in der Bodenschätzung Bodenzahlen 
von >60 festgestellt. Bei Bodenzahlen >60 han-
delt es sich um besonders fruchtbare Böden. 
Durch die Nutzung der Ackerfläche für eine 
Freiflächenanlage ist nicht zwangsweise eine 
Verschlechterung der Bodenfunktionen zu er-
warten, aber aufgrund der besonderen Güte 
der Ackerflächen ist es anzustreben, diese in 
der landwirtschaftlichen Nutzung zu belassen. 
Eine Freiflächenanlage an der geplanten Stelle 
ist daher abzulehnen.  
Nach den Hinweisen zum Ausbau von Photovol-
taik-Freiflächenanlagen des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom 
16.02.2018, soll eine übermäßige Beanspru-
chung von landwirtschaftlich wertvollen Flä-
chen verhindert werden, besonders geeignete 
landwirtschaftliche Nutzflächen sollen mög-
lichst geschont werden.  
Da im Stadtkreis Ulm allgemein ein großer Flä-
chendruck auf die Landwirtschaft besteht, muss 
es das Ziel sein, Ackerflächen weiter landwirt-
schaftlich zu nutzen, insbesondere dann, wenn 
es sich um hochwertige Flächen handelt. Bei 
geringerwertigen Ackerflächen ist aus Boden-
schutzsicht, und vorausgesetzt die Anforderun-
gen anderer Umweltbelange werden erfüllt, 
nach einer Einzelfallprüfung eine Nutzung denk-
bar, eine Doppelnutzung in Form von Agri-Pho-
tovoltaik ist begrüßenswert. Bodenschutzkon-
zepte und eine bodenkundliche Baubegleitung 
sind bei Freiflächenphotovoltaikprojekten ein-
zuplanen, eine Rücküberführung in landwirt-
schaftliche Nutzung muss das Ziel sein. 

Die Stadt Ulm hat zur Anpassung der Aus-
bauziele für Photovoltaik im April 2022 ein 
Ausbauziel von 200 MWp installierter 
elektrischer Leistung, davon ca. 30% als 
Freiflächen-PV bis zum Jahr 2030 beschlos-
sen.  

Das Plangebiet ist im Übersichtsplan der 
Priorisierungsflächen als Priorisierung inkl. 
Vorranggebiet Grünzug und Vorranggebiet 
Erholung dargestellt. Diese Belange wur-
den bereits im Rahmen der Flächennut-
zungsplanänderung mit dem Ergebnis Be-
wertet, dass die Auswirkungen durch die 
PV Freiflächenanlage lediglich mäßig sind 
und keinen Ausgleich nach sich ziehen.  

Zudem sollen gemäß EEG 2023 Freiflächen-
Photovoltaikanlagen vorrangig innerhalb 
des 500 m Seitenstreifen der Fahrbahnrän-
dern von Autobahn- sowie Bahntrassen, 
Konversionsflächen (aufgegebene Indust-
riestandorte oder militärische Übungsge-
biete) und innerhalb der Flächen die den 
benachteiligten Gebieten zugeordnet wer-
den können, entwickelt werden. Der Vor-
habenstandort liegt innerhalb des 500 m 
Korridors der Bahnlinie Stuttgart / Ulm. Der 
Standort eignet sich daher grundsätzlich 
für die Errichtung einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage. Durch die geplante Errich-
tung der Freiflächen-Photovoltaikanlage in 
aufgeständerter Bauweise werden die 
landwirtschaftlichen Flächen nicht versie-
gelt, so dass das Bodengefüge nicht nach-
haltig beeinträchtigt wird.  

Um nach Aufgabe der PV-Nutzung eine 
landwirtschaftliche Nachnutzung der Flä-
chen sicherzustellen, wird im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan festgesetzt, dass 
diese zurückzubauen und die Fläche wieder 
einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzu-
führen ist. Ein Rückbau der Anlage nach 
Nutzungsende ermöglicht somit eine un-
eingeschränkte Wiederaufnahme der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung.  
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Naturschutz 
Zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan be-
stehen von Naturschutzseite zunächst keine 
grundsätzlichen Bedenken.  
Die umfassende Eingrünung des Plangebiets ist 
sehr zu begrüßen. Neben dem erforderlichen 
Erhalt der bestehenden schützenswerten Bio-
topstrukturen im Westen und Norden der Flä-
che ist auch die geplante Pflanzung einer 2-3-
reihigen Feldgehölzstruktur im Süden und Os-
ten zu begrüßen. Dabei sollte auf heimische Ar-
ten sowie eine entsprechende Erhaltungspflege 
geachtet werden. Auch die geplanten Habitat-
verbesserungen für Reptilien, Insekten und Am-
phibien sind zu begrüßen. Eine entsprechende 
Konkretisierung dieser Maßnahmen sollte in 
Abstimmung mit ökologischem Fachpersonal 
erfolgen.  

Eine weitere natur- und artenschutzrechtliche 
Einschätzung des Vorhabens kann allerdings 
erst nach Vorliegen der vollständigen Ergeb-
nisse der artenschutzrechtlichen Prüfung erfol-
gen. Die sich daraus ergebenden geeigneten 
CEF-Maßnahmen, die notwendigen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
die planinternen Maßnahmen zur naturschutz-
rechtlichen Kompensation sind in jedem Fall 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die geplante Habitatverbesse-
rung für Reptilien, Insekten und Amphibien 
wird in Abstimmung mit einem Biologen 
durchgeführt. 

Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Trägerbeteiligung wurde durch das 
Büro für Landschaftsplanung, Dr. Andreas 
Schuler ein Fachbeitrag Artenschutz zur ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung erarbeitet. 
Der Gutachter kommt nach Abschluss der 
Begehungen zu dem Ergebnis, dass zur Ver-
meidung der Zugriffsverbote keine Maß-
nahmen notwendig sind. Trotzdem wird 
aus Vorsorgegründen empfohlen, ab 2023 
das Baufeld im Winterhalbjahr freizuräu-
men. 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuier-
lichen ökologischen Funktionalität (vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen) sind eben-
falls nicht notwendig. 

Die Ergebnisse des Gutachtens wurden ent-
sprechend in die textlichen Festsetzungen 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
eingearbeitet. Das Gutachten wird im 
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Rahmen der öffentlichen Auslegung den 
Bebauungsplanunterlagen beigelegt. 



Anlage 6.1 zu GD 447/24









Entsorgungs-Betriebe 
der Stadt Ulm 
FM-HR 

SUB 1 - Frau Ergün 

Ulm, 09.01.2023 
Nst.: 166-3512 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanentwurfs „Photovoltaik
anlage Örlinger Feld" 

Stellungnahme der Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm 

Abwasser und Gewässer (Abt 1 ): 

Der Mindestabstand von neu zu pflanzenden Bäumen zu öffentlichen Kanälen muss gemäß 
dem Regelwerk DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) 2,50 m betragen 
(Außenkante Rohr zur Achse des Baumes). Eine Unterschreitung des Mindestabstandes bis 
auf 1,50 m darf nur in Ausnahmefällen nach Freigabe durch die EBU erfolgen. In diesem Fall 
ist ein Wurzelschutz vorzusehen. 

Bei der Abwasserbeseitung ist die Abwassersatzung der Stadt Ulm zu beachten. Danach 
sind u.a. Hausanschlussleitungen vom Gebäude bis zum öffentlichen Kanal in der Straße als 
private Leitungen zu planen, bauen und unterhalten. 
Hausanschlussleitungen an den öffentlichen Kanal sind im Zuge des Baugenehmigungs
verfahrens zu beantragen. Bestandsunterlagen des öffentlichen Kanals können bei den 
Entsorgungs-Betrieben der Stadt Ulm angefordert werden. 

Abfall und Stadtreinigung (Abt II): 

1. Bau- und Abbruchabfälle, RC-Baustoffe

1.1 Vermeidung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen gem. LKreiWiG 

Bei geplanten Erdbaumaßnahmen ist gemäß § 3, Abs. 3 LKreiWiG darauf zu achten, dass ein 
Erdmassenausgleich stattfindet. Dabei sollen die bei der Baumaßnahme zu erwartenden 
anfallenden Aushubmassen, vorausgesetzt einer bau- und umwelttechnischen Eignung, vor 
Ort wiederverwendet werden. Ein Abwägungsausfall durch die Nichtberücksichtigung des 
Erdmassenausgleichs kann zu einer Rechtswidrigkeit des Bebauungsplans führen. 

Für nicht verwendbare Aushubmassen sind entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten 
einzuplanen. Dazu ist gemäß§ 3, Abs. 4 LKreiWiG, bei verfahrenspflichtigen Bauvorhaben 
mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 Bodenaushub, verfahrenspflichtiqen 
Abbruchmaßnahmen oder als Teilabbruch umfassende verfahrenspflichtige Baumaßnahmen, 
ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen und durch die zuständige Abfallrechtsbehörde zu 
prüfen. 

Gemäß § 2, Abs. 4 LKreiWiG sind im Rahmen der Vorbildfunktion bei der Ausführung nicht 
unerheblicher Baumaßnahmen der öffentlichen Hand 

• die Bauleistungen so zu planen und auszuschreiben, dass geeignete und güteüberwachte
RC-Baustoffe gleichberechtigt mit Baustoffen angeboten werden, die auf Basis des
Einsatzes von Primärrohstoffen hergestellt wurden.
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Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 

Eisenbahn-Bundesamt, Südendstraße 44. 76135 Karlsruhe Bearbeitung: Andreas Müller 

Stadt Ulm 
Stadtplanung, Umwelt und Baurecht 
Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) 
Bürger-Service Bauen 
Münchner Str. 2 
89073 Ulm 

Telefon: +49 (721) 1809-142

Telefax: +49 (721) 1809-9699

E-Mail: MuellerA@eba.bund.de 

sb1-kar-stg@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 14.12.2022 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nurnmer: 256039 

59141-591pV020-2022#350 

Betreff: Ulm: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaikanlage örlinger Feld" -

Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Bezug: Ihr Schreiben vom 02.12.2022, Az.. 

Anlagen: 0 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Schreiben ist am 02.12.2022 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

Die beigefügten Planunterlagen sind nicht ganz eindeutig: Die südliche Begrenzung der geplanten 

PV-Anlage wird als „Berliner Ring" bezeichnet. Im Internetprogramm einer bekannten 

Suchmaschine wird die vermutete Stelle als „Kuhbergring" bezeichnet. Nach dem Verlauf der K 

9915 müsste es sich um den Bereich südwestlich von Örlingen, Nähe Örlinger-Tal-Weg handeln. 

Hausanschrift: 
Südendstraße 44, 76135 Karlsruhe 
Tel.-Nr. +49 (721) 1809-0 
Fax-Nr. +49 (721) 1809-9699 
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de 

Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken 
BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20 
IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590 
Leitweg-lD: 991-11203-07 
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Ergün, Ümmü (Stadt Ulm)

Von: 

Gesendet: 

An: 

Ce: 

Betreff: 

Anlagen: 

Sehr geehrte Frau Ergün, 

Durst, Reiner < Reiner.Durst@polizei.bwl.de> im Auftrag von 
ULM.PP.FEST.E.V < ULM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de> 
Freitag, 23. Dezember 2022 14:35 
Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) 
ULM.PP.FEST.E.V.AKTEN 
WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Örlinger 
Feld" - hier Stellungnahme des PP Ulm 
221223 Stellungnahme Photovoltaikanlage Örlinger Feld.pdf 

zu Ihrer Anhörung nimmt das PP Ulm wie folgt Stellung. 

Aus verkehrlicher Sicht: 

Sofern sichergestellt ist, dass von den Anlagenteilen keine Blendungs-/ Spiegeleffekte in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinwirken, erheben wir keine Einwände. 
Auf ablenkende Werbetafeln etc. ist zu verzichten, insbesondere sind Anbaubeschränkungen aus dem Straßengesetz 
BW und aus der StVO das Werbeverbot für Werbung ausserhalb geschlossener Ortschaften zu beachten. 

Aus Sicht der Polizeilichen Prävention: 

Bitte öffnen Sie hierzu die angefügte Stellungnahme der Polizeilichen Prävention. 

Mit freundlichen Grüßen 

Reiner Durst 
Polizeipräsidium Ulm 
Führungs- und Einsatzstab Einsatz/Verkehr 
Münsterplatz 47 
89073 Ulm 
Tel. 0731/188-2134 
Mail persönlich: reiner.durst@polizei.bwl.de 
Funktionspostfach: ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de (Sichtung auch bei meiner Abwesenheit} 

Von: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) <buergerservice-bauen@ulm.de> 
Gesendet: Freitag, 2. Dezember 2022 11:27 
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Örlinger Feld" - Aufstellungsbeschluss und 
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadt Ulm hat beschlossen, den o.g. Bebauungsplan aufzustellen. Das Büro für Stadtplanung Zint & 
Häußler GmbH hat dazu den Vorentwurf vom 07.06.2022 erarbeitet. 
Nach § 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. 

Zweck der Stellungnahme ist, der Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt und Baurecht die notwendigen 
Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Ferner soll sie Aufschluss 
über von Ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen und deren 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU 

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de -Internet: www.rpf.bwl.de
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029 

Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht 
Bürgerservice Bauen 
Münchner Straße 2 
89073 Ulm 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A Allgemeine Angaben 

Freiburg i. Br., 23.12.22 
Durchwahl (0761) 208-3059 

Name: Matthias Kostyra 
Aktenzeichen: 2511 // 22-05585 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Örlinger Feld", Stadt Ulm,
(TK 25: 7525 Ulm - Nordwest, 7526 Ulm - Nordost) 

Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 02.12.2022 

Anhörungsfrist 09.01.2023 

B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvornaben. 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 
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Baden.Württemberg 
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungspräsidium Stuttgart· Postfach 20 01 52 • 73712 Esslingen a. N. 

Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Bau
recht, Bürgerservice Bauen 
Münchner Str. 2 
89073 Ulm 

Datum 14.12.2022 

Name Dr. Doris Schmid 

Durchwahl 07071 757-2415 

Aktenzeichen RPS83-1-255-3/794/2 

(Bitte bei Antwort angeben) 

� UL(S), Ulm, Ulm, BPL "Photovoltaikanlage Örlinger Feld" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege im Rahmen der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange. 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine 

Anregungen oder Bedenken. 

2. Archäologische Denkmalpflege:

Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand keine Kulturdenkmale bekannt. 

Wir bitten Sie dennoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der§§ 20 und 27 

DSchG in die Planunterlagen aufzunehmen: 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß§ 20 DSchG umgehend einer Denkmal

schutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) oder der Ge

meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik

reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige 

Dienstgebäude Alexanderstraße 48 • 72072 Tübingen • Telefon 07071 757-2429 • Telefax 0711 904 45444 

abteilung8@rps.bwl.de • www.rp.baden-wuertternberg.de • www.service-bw.de 

Buslinie 4 • Haltestelle "Königsbergerstr." / Buslinie 13 • Haltestelle "Alexanderstr." 
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Nr.1 GABI. vom 26. Januar 2007 17 

Zu diesem Zweck ist umgehend die Gemeinde als zu
ständige Ortspolizeibehörde oder die nächstliegende Poli
zeidienststelle zu benachrichtigen. Diese sind gehalten, 
sofort den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Ba
den-Württemberg zu verständigen. 

- Verdächtige Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Orts
polizeibehörde oder auf die Polizeidienststelle gebracht 
werden. 

- Die Verantwortlichen (das sind i. d. R. natürliche oder 
juristische Personen, die Eigentum oder Besitz am Grund
stück des Fundortes haben) oder deren Beauftragte haben 
den Fundort so abzusichern, dass Unbefugte gehindert 
sind, an den verdächtigen Gegenstand heranzukommen. 
Soweit die verantwortlichen Personen nicht sofort erreich-

bar oder in der Lage sind, die erforderlichen Sicherungs
maßnahmen durchzuführen, ist die Ortspolizeibehörde 
oder hilfsweise auch die Polizei gehalten, diese Siche
rungsmaßnahmen zu veranlassen. In allen Fällen sind 
ein Sicherheitsabstand und gegebenenfalls notwendige 
weitere Maßnahmen sofort möglichst per Telefon oder per 
Telefax mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst abzuklä
ren. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist telefonisch wie 
folgt zu erreichen: 
Zentrale KMBD 0711/9 04-4 00 00 

Telefax 0711/9 04-4 00 29 

Außerhalb der normalen Dienstzeiten ist die nächste 
Polizeidienststelle unverzüglich zu benachrichtigen. 

FINANZMINISTERIUM 

Bekanntmachung des Finanzministeriums 

über die Tarifverträge vom 30. Oktober 2006 

zur Umsetzung der Grundsatzeinigung mit 

dem Marburger Bund vom 16. Juni 2006 

Vom 21. November 2006-Az.: 1-0341.0/12 -

1. Das Finanzministerium gibt für den Bereich des Landes 
Baden-Württemberg die nachfolgend aufgeführten Tarif
verträge vom 30. Oktober 2006 zwischen der Tarifge
meinschaft deutscher Länder und dem Marburger Bund, 
Bundesverband, bekannt: 

Anlage 1 Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an 
Universitätskliniken (TV-Ärzte) 

Anlage 2 Tarifvertrag zur Überleitung der Ärztinnen 
und Ärzte an Universitätskliniken 
(TVÜ-Ärzte) 

Anlage 3 Die Niederschriftserklärungen zu diesen 
Tarifverträgen werden ebenfalls bekannt 
gemacht. 

2. Soweit die aufgeführten Tarifverträge nicht vom Landes
amt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg 
durchgeführt werden, bittet das Finanzministerium wegen 
der Durchführung der Tarifverträge das Weitere zu veran
lassen. Ein besonderes allgemeines Rundschreiben ergeht 
nicht mehr; vgl. Nr. 2 der Bekanntmachung des Finanzmi
nisteriums vom 18.März 1991 (GABI. S. 1654, K. und U. 
S. 508 und die Justiz S. 267). 

3. Der Text der Tarifverträge wird mit den entsprechenden 
Austauschblättern mit der nächsten Ergänzungsliefürung 
zur Loseblattsammlung »Hinweise des Finanzministeri
ums zum Arbeits- und Tarifrecht, Sozialversicherungs
recht und Zusatzversorgungsrecht« ausgeliefert. Zusätz
lich wird das Finanzministerium die Tarifverträge (mit den 
Niederschriftserklärungen in den LVN-Informations
dienst des Landes (www.lvn-id.bw1. de) dort unter dem 
Stichwort »Personal« einstellen. 

GABI. S.17 

Anlage 1 

Tarifvertrag 
für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken 

(TV-Ärzte) 

vom 30. Oktober 2006 

Zwischen 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

und 

dem Marburger Bund, 
-Bundesverband-, 
vertreten durch den 1. und 2. Vorsitzenden, 

einerseits 

andererseits 

wird Folgendes vereinbart: 

INHALTS VERZEICHNIS 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Vorschriften 

§ l Geltungsbereich 

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

§ 4 Versetzung, Abordnung, Personalgestellung 

§ 5 Nebentätigkeit 

ABSCHNITT II 

Arbeitszeit 

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit 

§ 7 Sonderformen der Arbci t 

§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

§ 9 Ausgleich für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

§ 10 Sonderfunktionen, Dokumentation 

§ 11 Teilzeitbeschäftigung 

ABSCHNITT JII 

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

§ 12 Eingruppierung 

§ 13 Zulage bei Überschreiten der Mindestweiterbildungszeit 

VORSCHRIFT E NDI ENST 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

http://www. vd-bw .de 





Anlage 6.8 zu GD 447/24











-6-

( StEWK@rpt.bwl.de ) über das Ergebnis des Verfahrens zeitnah zu informieren. 

gez. 

Kreußer 



Ergün, Ümmü (Stadt Ulm)

Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Schwark, Olaf (Stadt Ulm) 
Donnerstag, 5. Januar 2023 14:27 
Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) 
WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Örlinger 
Feld" - Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 

als untere Immissionsschutzbehörde regt SUB V folgendes an: 

• Sonnenlicht wird von der glatten Oberfläche der Module nicht nur absorbiert, sondern auch zu einem
Teil reflektiert. Dadurch treten in der Nachbarschaft zum Teil Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte auf,
die mit> 105 cd/m2 eine Absolutblendung bei den Betroffenen auslösen können. Diese Form der
physiologischen Blendung kann im Extremfall zur vollständigen Reduzierung des Sehvermögens im
gesamten Blickfeld führen. Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 BlmSchG) dar.
Zur Sicherstellung der Anforderungen des Immissionsschutzgesetzes und der Verkehrssicherheit ist die
Erstellung eines Gutachtens über die Blendwirkung der Gesamtanlage erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Schwark 

Stadt Ulm 

Abt. Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 
Münchner Str. 4 
89073 Ulm 

Dienstsitz: Münchner Str. 1, 4. OG 

Tel.: +497311616059 
Mail: gewerbeaufsicht@ulm.de 

Von: SUB V - Umweltrecht und Gewerbeaufsicht (Stadt Ulm) <umweltrecht@ulm.de> 
Gesendet: Montag, 12. Dezember 2022 14:12 
An: Bühler, Sigrid Dr. (Stadt Ulm) <S.Buehler@ulm.de>; Bührle, Patricia (Stadt Ulm) <P.Buehrle@ulm.de>; Haas, 
Kathrin (Stadt Ulm) <K.Haas@ulm.de>; Harlacher, Christof (Stadt Ulm) <C.Harlacher@ulm.de>; Hartkorn, lnga (Stadt 
Ulm) <I.Hartkorn@ulm.de>; Hungele, Eugen (Stadt Ulm) <E.Hungele@ulm.de>; lpolyi, Verena (Stadt Ulm) 
<V.lpolyi@ulm.de>; Missel-Aydin, Miriam (Stadt Ulm) <M.Missel-Aydin@ulm.de>; Schwark, Olaf (Stadt Ulm) 
<0 .Schwa rk@ulm.de> 
Betreff: WG: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Örlinger Feld" - Aufstellungsbeschluss und 
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
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SUBV 

SUBI 

Bebauungsplan 

Altlasten 

"Photovoltaik Örlinger Feld" 

03.01.2023 

Nst. 6041 

Der Punkt 3.9 Altlasten in den Textlichen Festsetzungen/Hinweise kann ersatzlos gestrichen werden. 

Das Baufeld ist nicht im Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst. Außerdem sollte die Stadt Ulm 

und nicht das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bei Auffälligkeiten benachrichtigt werden. 

Bodenschutz 

Für die betroffene Fläche des Flurstücks 1170 wurden in der Bodenschätzung Bodenzahlen von >60 

festgestellt. Bei Bodenzahlen >60 handelt es sich um besonders fruchtbare Böden. Durch die Nutzung 

der Ackerfläche für eine Freiflächenanlage ist nicht zwangsweise eine Verschlechterung der 

Bodenfunktionen zu erwarten, aber aufgrund der besonderen Güte der Ackerflächen ist es 

anzustreben, diese in der landwirtschaftlichen Nutzung zu belassen. Eine Freiflächenanlage an der 

geplanten Stelle ist daher abzulehnen. 

Nach den Hinweisen zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen des Ministeriums für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft vom 16.02.2018, soll eine übermäßige Beanspruchung von 

landwirtschaftlich wertvollen Flächen verhindert werden, besonders geeignete landwirtschaftliche 

Nutzflächen sollen möglichst geschont werden. 

Da im Stadtkreis Ulm allgemein ein großer Flächendruck auf die Landwirtschaft besteht, muss es das 

Ziel sein, Ackerflächen weiter landwirtschaftlich zu nutzen, insbesondere dann, wenn es sich um 

hochwertige Flächen handelt. Bei geringerwertigen Ackerflächen ist aus Bodenschutzsicht, und 

vorausgesetzt die Anforderungen anderer Umweltbelange werden erfüllt, nach einer 

Einzelfallprüfung eine Nutzung denkbar, eine Doppelnutzung in Form von Agri-Photovoltaik ist 

begrüßenswert. Bodenschutzkonzepte und eine bodenkundliche Baubegleitung sind bei 

Freiflächenphotovoltaikprojekten einzuplanen, eine Rücküberführung in landwirtschaftliche Nutzung 

muss das Ziel sein. 
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